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KURATOR

PFARRGEMEINDEMITGLIEDER

PRESBYTERIUM

GEMEINDEVERTRETUNG

wählen alle 6 Jahre

wählt

wählt

wählen mind. alle 12 Jahre

PFARRER

GEMEINDEVERSAMMLUNG

GEMEINDEMITGLIEDER
ca. 800 Personen
Wahlberechtigt sind alle
Frauen und Männer ab 18 sowie
alle konfirmierten Jugendlichen
ab 14 Jahren. Sie können durch
Briefwahl oder persönlich am 
Wahltag wählen – ihr Wahlge-
heimnis ist in jedem Fall ge-
schützt. 

GEMEINDEVERTRETUNG
16 Frauen und Männer
Dieses gewählte Gremium ist das 
Parlament der Pfarrgemeinde. Es 
tagt 3–4 Mal pro Jahr und be-
schließt inde mokratischen Ab-
stimmungen Budget und Jahres-  
abschluss, Pfarrerwahlen und 
Bauplanungen sowie die großen 
Linien der Pfarrgemeinde.

PRESBYTERIUM
5 Frauen und Männer
(höchstens 1/3 der Gemeindever-
tretung). Dieses gewählte Gre-
mium ist die Regierung der Pfarr-
gemeinde, es tagt meist alle 6–8 
Wochen, regelt die laufenden An-
gelegenheiten der Pfarrgemeinde,
Einigung durch Gespräch, Dis-
kussion & Abstimmung.  

KU�TOR/PFARRER

Kurator und Pfarrer vertreten
die Gemeinde nach außen. 
Pfarrer sind in der Gemeinde-
vertretung und im Presbyterium
stimmberechtigt, der Kurator 
wird vom Presbyterium aus 
dem Kreis der Presbyter ge-
wählt. Beide müssen sich an die 
von den Gremien gefällten
Beschlüsse halten.

GEMEINDEVERSAMMLUNG

Sie umfasst alle Aktiven der Pfarr-
gemeinde und kann sich als o�ene
Großgruppe bei Bedarf tre�en, 
wichtige Themen diskutieren und
Empfehlungen an die Gemeinde-
vertretung geben. 
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DEMOKRATIE IN DEN EVANGELISCHEN 
PFARRGEMEINDEN IN ÖSTERREICH
Am 15. April 2018 wählen die Gemeindeglieder  
unserer Pfarrgemeinde ihre neue Gemeindevertretung
für die nächsten 5 1/2 Jahre.  


